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 Veröffentlicht am 11.02.2005

Norm

EO §133

EO §54

Rechtssatz

1. Die Erstattung eines notwendigen Vorbringens im Exekutionsantrag kann durch die Vorlage einer Urkunde nicht

ersetzt werden.

2. Ein im Grundbuch eingetragenes rechtsgeschäftliches Veräußerungsverbot steht der Bewilligung der

Zwangsversteigerung entgegen. Ein Veräußerungsverbot hindert jedoch die Zwangsversteigerung dann nicht, wenn für

die Forderung des betreibenden Gläubigers ein vorrangiges Pfandrecht rechtskräftig einverleibt ist oder wenn auch der

Verbotsberechtigte nach dem Exekutionstitel Gesamtschuldner der betriebenen Forderung ist.
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